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1 Anlass der Untersuchung, örtliche und planungsrechtliche Situation so-

wie Aufgabenstellung 

1.1 Anlass der Untersuchung 

Die Gemeinde Birkenwerder hat im Jahre 2007 den Bebauungsplan Nr. 33 "Birkenwerder 

West" aufgestellt. Dieser wurde 2016 in einem Normenkontrollverfahren für unwirksam er-

klärt.  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Birkenwerder hat am 12.12.2023 die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 33a und die Änderung des Flächennutzungsplans (01/2023) "Birkenwer-

der West" beschlossen /27/. Der räumliche Geltungsbereich (im Weiteren mit Plangebiet be-

zeichnet) entspricht annähernd demjenigen des Bebauungsplans Nr. 33. Das 17,6 ha große 

Plangebiet befindet sich am westlichen Randbereich der Gemeinde Birkenwerder zwischen 

einem Altarm der Havel im Westen, dem Stichkanal 1 im Norden, der Straße Am Mühlenfeld 

im Nordosten, dem Borgsdorfer Weg im Osten und dem Flüsschen Briese im Süden 

(s. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 33a (Quelle: /47/) 

Abbildung 2 zeigt die Lage des Plangebiets in einem Übersichtsplan.  
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Abbildung 2: Übersichtsplan mit digitalen Orthofotos 2021  

(Quelle Luftbilder1: © GeoBasis-DE/LGB; Lage des Plangebiets durch weiß 

gestrichelte Linie markiert) 

Auf das Plangebiet wirken vor allem die  

ü Kfz-Verkehrsgeräuschimmissionen der  

¶ BAB A 10 nördlich des Plangebiets (minimale Entfernung zum Plangebiet ca. 

750 m) 

¶ BAB A 111 südwestlich des Plangebiets (minimale Entfernung ca. 2.100 m) 

¶ Bundesstraße B 96 (minimale Entfernung ca. 1.000 m) 

¶ im Plangebiet selbst verlaufenden bzw. im unmittelbaren Umfeld vorhandenen  

Straßen (z. B. Havelstraße) 

ü Schienenverkehrsgeräuschimmissionen der  

¶ Bahnstrecke 6087 südlich des Plangebiets (minimale Entfernung ca. 1.800 m) 

¶ Bahnstrecken 6030 und 6088 östlich des Plangebiets (minimale Entfernung ca. 

1.700 m) 

 
1  Dargestellt sind die digitalen Orthofotos im Untersuchungsraum aus dem Jahre 2021. Aktuellere Orthofotos waren nicht verfügbar. Das 

inzwischen realisierte Straßenbauvorhaben "6-streifiger Ausbau der A 10 östl. AS Oberkrämer bis westl. AD Schwanebeck" ist daher 

auf den Fotos noch nicht zu erkennen. Die Fotos wurden während der Bauphase aufgenommen. 
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¶ Bahnstrecke 6089 südöstlich des Plangebiets (minimale Entfernung ca. 2.000 m) 

ein. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 33a sollen sich an denjenigen des Vorgängerbe-

bauungsplans orientieren. Ziel ist es, in Anhängigkeit von den Ergebnissen der vorliegenden 

schalltechnischen Untersuchung entweder ein reines Wohngebiet (WR) oder ein allgemeines 

Wohngebiet (WA) festzusetzen, welches sich in die Umgebungsbebauung einfügt. Im gesam-

ten Plangebiet sind zwei Vollgeschosse zulässig. Die maximale Höhe baulicher Anlagen soll 

im Verfahren näher definiert werden. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans soll festgesetzt werden, dass 

ü je Baugrundstück mit einer Größe unter 500 m² eine maximale Grundfläche baulicher 

Anlagen (GR) von 90 m² und eine Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO /7/ um 

maximal 20 m² 

ü je Baugrundstück mit einer Größe ab 500 m² bis unter 900 m² eine maximale GR von 

100 m² und eine Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO um max. 25 m² 

ü je Baugrundstück mit einer Größe ab 900 m² eine maximale GR von 125 m² und eine 

Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO um max. 25 m²  

zulässig ist. 

1.2 Planungsrechtliche und örtliche Situation 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Birkenwerder (s. Abbildung 3) weist für das Plange-

biet bislang keine Festsetzung aus (kein wirksames Baugebiet). Der Flächennutzungsplan 

wird daher parallel geändert.  

 

Abbildung 3: Flächennutzungsplan der Gemeinde Birkenwerder (Quelle: /21/)  

Im Umfeld des Plangebiets sind Bebauungspläne wie folgt festgesetzt: 

ü südöstlich des Plangebiets Bebauungsplan Nr. 34 "Niederheide" (reines Wohngebiet; 

s. Abbildung 4) 

ü östlich des Plangebiets Bebauungsplan Nr. 21 "Münsterstraße" (allgemeines Wohngebiet; 

s. Abbildung 5) 

ü südöstlich des Plangebiets Teilbebauungsplan Nr. 37-1 "Wohngebiet Havelstraße ï  

Am Paradiesgarten" (allgemeines Wohngebiet; s. Abbildung 6) 
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ü südöstlich des Plangebiets Teilbebauungsplan Nr. 37-2 "Wohngebiet Havelstraße ï  

Industriestraße" (allgemeines Wohngebiet; s. Abbildung 7) 

 

Abbildung 4: Bebauungsplan Nr. 34 "Niederheide" (Quelle: /22/)  

 

Abbildung 5: Bebauungsplan Nr. 21 "Münsterstraße" (Quelle: /23/)  
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Abbildung 6: Teilbebauungsplan Nr. 37-1 "Wohngebiet Havelstraße ï Am Paradiesgarten" 

(Quelle: /24/)  
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Abbildung 7: Teilbebauungsplan Nr. 37-2 "Wohngebiet Havelstraße ï Industriestraße" 

(Quelle: /25/)  

Die Abbildung 8 zeigt den Lageplan zum Teilbebauungsplan Nr. 37-2 "Wohngebiet Havel-

straße ï Industriestraße". Da sich der Wohnpark bereits im Bau befindet, wurden im Berech-

nungsmodell die Gebäude ï wie im Lageplan dargestellt ï berücksichtigt. Abbildung 9 und 

Abbildung 10 zeigen Ansichten der Baustelle (Quelle: /55/). In Klammern ist jeweils die 

Blickrichtung angegeben. 
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Abbildung 8: Wohnpark "An der Havelaue". Lageplan zum Teilbebauungsplan Nr. 37-2 

"Wohngebiet Havelstraße ï Industriestraße " (Quelle: /26/)  

  

Abbildung 9: Wohnpark "An der Havel-

aue". Baustellenansicht 

(Nordosten) 

Abbildung 10: Wohnpark "An der Havel-

aue". Baustellenansicht 

(Norden) 

Das Plangebiet selbst ist bereits mit ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhäusern bebaut. 

Die folgenden Bilder zeigen die örtlichen Verhältnisse im Untersuchungsraum (Quelle: /55/). 

In Klammern ist jeweils die Blickrichtung angegeben. 
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Abbildung 11: Havelstraße/Erlenkamp 

(Nordwesten)  

Abbildung 12: Havelstraße/Fischerwall 

(Osten) 

  

Abbildung 13: Havelstraße ï westlicher Be-

reich (Nordwesten)  

Abbildung 14: Havelstraße ï westlicher Be-

reich (Osten) 

  

Abbildung 15: Havelstraße ï mittlerer Be-

reich (Westen)  

Abbildung 16: Havelstraße/Industriestraße 

(Osten) 
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Abbildung 17: Industriestraße ï südlicher 

Bereich (Norden)  

Abbildung 18: Havelstraße ï östlicher Be-

reich (Westen) 

  

Abbildung 19: Havelstraße ï östlicher Be-

reich (Norden)  

Abbildung 20: Havelstraße ï östliches Ende 

(Westen; Tempo 30-Zone) 

1.3 Lärm vorbelastung des Plangebiets 

Relevante Quellen anlagenbezogenen Lärms (Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm) sind weder 

innerhalb des Plangebiets noch im näheren Umfeld vorhanden.  

Die Straßenverkehrsprognose (SVP) 2030 des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg 

weist für die aufgeführten Straßenabschnitte folgende Durchschnittliche Tägliche Verkehrs-

stärken werktags (DTVw) und Schwerverkehrsanteile (SVw ï Kfz mit zulGG > 3,5 t) aus: 

ü BAB A 10 östlich der AS Birkenwerder 

Á DTVw 68.000 Kfz/24 h 

Á SVw 12 % 

ü BAB A 10 westlich der AS Birkenwerder 

Á DTVw 60.000 Kfz/24 h 

Á SVw 14 % 

ü BAB A 111 südlich der AS Hennigsdorf 

Á DTVw 52.000 Kfz/24 h 

Á SVw 7 % 
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ü BAB A 111 nördlich der AS Hennigsdorf 

Á DTVw 55.000 Kfz/24 h 

Á SVw 9 % 

ü B 96 südlich der AS Birkenwerder 

Á DTVw 15.000 Kfz/24 h 

Á SVw 5 % 

 

Abbildung 21: Auszug der Anlage 1 Region Ost der Straßenverkehrsprognose 2030 des Lan-

desbetriebs Straßenwesen Brandenburg (Quelle: /48/) 

1.4 Aufgabenstellung 

Mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sollen die Belange des Lärmschutzes 

für die städtebauliche Planung geklärt werden. Zur Aufgabenstellung gehören insbesondere  

ü Ermittlung und Beurteilung des Verkehrslärms 

ü Ermittlung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz 

ü Vorschläge für Begründung und Festsetzungen zum Lärmschutz 
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2 Rechtliche Grundlagen im Rahmen der Bauleitplanung 

2.1 Anforderungen im Rahmen der Bauleitplanung 

Nach § 1 Abs. 6 Ziffer 1 BauGB /6/ sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere 

die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichti-

gen. Die Beurteilung des dazu gehörenden Belanges Schallschutz erfolgt auf der Grundlage 

von DIN 18005 /35/ und DIN 18005 Beiblatt 1 /36/ unter Berücksichtigung folgender Ge-

sichtspunkte: 

ü Nach § 1 Abs. 6 Ziffer 7 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umwelt-

schutzes zu berücksichtigen. 

ü Nach § 50 BImSchG /3/ ist die Flächennutzung so vorzunehmen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen u. a. auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 

Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. 

In DIN 18005 Beiblatt 1 sind für Verkehrslärm sowie für Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-

lärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen die in Tabelle 1 angege-

benen schalltechnischen Orientierungswerte angeführt. 

Nummer 4.1 von DIN 18005 Beiblatt 1 führt dazu aus:  

"Die schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung sind Konkretisie-

rung für in der Planung zu berücksichtigende Ziele des Schallschutzes. Sie sind keine Richt- 

oder Grenzwerte im Sinne des Immissionsschutzrechts. Vorgaben hierzu enthält § 50  

BImSchG und § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB).  

Die Orientierungswerte haben vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit 

schutzbedürftigen Nutzungen und für die Neuplanung von Flächen, von denen Schallemissio-

nen ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutzbedürftige Nutzungen einwirken kön-

nen. Da die Orientierungswerte allgemein sowohl für Großstädte als auch für ländliche Ge-

meinden gelten, können örtliche Gegebenheiten in bestimmten Fällen ein Abweichen von den 

Orientierungswerten nach oben oder unten erfordern.  

Die Orientierungswerte unterscheiden sich nach Zweck und Inhalt von immissionsschutz-

rechtlich festgelegten Werten wie etwa den Immissionsrichtwerten der Technischen Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm); sie weichen zum Teil von diesen Werten ab." 
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Tabelle 1:  Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005 Beiblatt 1 

 

Hinweise: 

Die in Tabelle 1 aufgeführten schalltechnischen Orientierungswerte (SOW) beziehen sich im Wesentlichen auf 

die in der BauNVO aufgeführten Baugebiete.  

Während sich das hohe Schutzniveau für Krankenhäuser, Kurgebiete und Pflegeanstalten vor allem aus der aus-

geübten Nachtschlaf-Nutzung des sich dort aufhaltenden Personenkreises (kranke bzw. rekonvaleszente Men-

schen) ableiten lässt, ist für Forschungs- und Bildungseinrichtungen allenfalls tags ein hohes Schutzniveau anzu-

streben. 

Gemäß Nummer 4.2 der DIN 18005 Beiblatt 1 ist ihre Einhaltung oder Unterschreitung wünschenswert, um die 

mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf ange-

messenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. 

Über die Verwendung der Beurteilungspegel hinaus kann die Berücksichtigung von Maximalpegeln hilfreich 

bzw. notwendig sein. 

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbaubaren Grundstücksflächen 

in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen werden. Bei Außen- und Außen-

wohnbereichen gelten grundsätzlich die Orientierungswerte des Zeitbereichs "tags". 

Bei Beurteilungspegeln über 45 dB ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Einfachfenster ungestörter Schlaf häu-

fig nicht mehr möglich. 

tags nachts tags nachts

reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), 

Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete
55 45 55 40

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 60 55 55 55

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete 

(MI), Urbane Gebiete (MU)
60 50 60 45

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50

Sonstige Sondergebiete sowie Flächen für den Gemeinbedarf, soweit 

sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart
b 45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65

Industriegebiete (GI)
c - - - -

b  Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben.

c  Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden.

dB dB

Baugebiet

Industrie-, Gewerbe- 

und Freizeitlärm sowie  

Geräusche von 

vergleichbaren 

öffentlichen Anlagen

a  Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend davon schlägt die 

    WHO für den Fluglärm zur Vermeidung gesundheit licher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor.

Lr Lr

Verkehrslärm
a
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Alle in der DIN 18005 einschließlich Beiblatt 1 aufgeführten Pegel sind A-bewertet und werden in dB angege-

ben. 

Für städtebauliche Planungen (Bebauungspläne) bestehen i. d. R. keine rechtsverbindlichen 

absoluten Grenzen für Lärmimmissionen. Ausnahmen bilden Bebauungspläne, deren Inhalte 

in den Geltungsbereich der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV /10/) fallen (z. B. 

Ermöglichung eines Neubaus oder eines erheblichen baulichen Eingriffs von Straßen). Für 

diese Fälle sind die Immissionsgrenzwerte vorgenannter Rechtsverordnung bindend. Bei 

Überschreitung sind Lärmschutzmaßnahmen zwingend, die durch das Fachplanungsrecht zu 

regeln sind. 

Die Rechtmäßigkeit der konkreten planerischen Lösung kann ausschließlich nach den Maß-

stäben des Abwägungsgebotes (§ 1 Abs. 7 BauGB) sowie nach den zur Verfügung stehenden 

Festsetzungsmöglichkeiten (§ 9 BauGB) beurteilt werden. Die Bauleitplanung hat demnach 

die Aufgabe, unterschiedliche Interessen im Sinne unterschiedlicher Bodennutzungen im  

Wege der Abwägung zu einem gerechten Ausgleich zu führen. Grenzen bestehen lediglich bei 

der Überschreitung anderer rechtlicher Regelungen (z. B. wenn die Gesundheit der Bevölke-

rung gefährdet ist). Ansonsten sind vom Grundsatz her alle Belange, auch die des Immissi-

onsschutzes, als gleich wichtig zu betrachten. Über den Abwägungsspielraum gibt es keine 

rechtsverbindlichen Regelungen.  

Hilfsweise werden bei Verkehrslärm als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 

16. BImSchV herangezogen. Sofern mit dem Bebauungsplan nicht der Neubau einer 

Straße/eines Schienenwegs oder eine wesentliche Änderung bestehender Verkehrswege inten-

diert ist, ist diese Durchführungsverordnung zwar für die Beurteilung der Verkehrsgeräusch-

immissionen im Bebauungsplanverfahren nicht unmittelbar anwendbar. Der Gesetzgeber hat 

jedoch für den Anwendungsfall der 16. BImSchV in Form von Immissionsgrenzwerten (IGW, 

s. Tabelle 2) die Grenze zwischen nicht schädlichen und schädlichen Umwelteinwirkungen im 

Sinne von § 3 Abs. 1 BImSchG (hier: erhebliche Belästigungen durch Lärm) quantifiziert. Die 

IGW der 16. BImSchV gelten für die Beurteilungszeiträume Tag von 06:00 bis 22:00 Uhr und 

Nacht von 22:00 bis 06:00 Uhr. 

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte gemäß § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV 

Tag Nacht

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49

3 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und urbane Gebiete 64 54

4 Gewerbegebiete 69 59
a)
 § 2 Absatz 2 der 16. BImSchV: "Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den 

Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Anlagen und Gebiete 

sowie Anlagen und Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im 

Außenbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit zu beurteilen."
b) § 2 Absatz 3 der 16. BImSchV: "Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, so ist 

nur der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzuwenden."

Nr. Nutzungsart 
a)

Immissionsgrenzwerte 
b)

IGW in dB(A)

 

Gemäß Bischopink et. al. /44/ ist zu beachten: 

"Bei Werten von mehr als 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts muss ernsthaft erwogen wer-

den, dass die absolute Schwelle der Zumutbarkeit (Gesundheitsgefährdung) erreicht ist. 

Gleichwohl kann bei einem Überschreiten dieser Werte um allenfalls einige wenige dB(A) 
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etwa eine Überplanung bereits bestehender Wohnbebauung ï z. B. neben einer stark befah-

renden Durchgangsstraße oder Bahnstrecke ï als Wohngebiet je nach den konkreten Umstän-

den des Einzelfalls noch als vertretbar erscheinen. Dies gilt namentlich dann, wenn zur Lärm-

quelle hin ausreichend passiver Lärmschutz gesichert ist und die Bebauung jedenfalls an den 

rückwärtigen, im "Schallschatten" gelegenen Bereichen noch angemessenen Pegelwerten 

ausgesetzt ist, die zumindest dort ein Wohnen und/oder Schlafen bei gelegentlich geöffnetem 

Fenster noch zulªsst. é Nicht vertretbar erscheint es allerdings, Wohnnutzung auch an sol-

chen Standorten auszuweisen, an denen sie rundum gesundheitsgefährdendem Lärm ï ggf. 

auch von unterschiedlichen Emittenten ï ausgesetzt ist, so dass ein vertretbares Wohnen und 

Schlafen nur insgesamt hinter geschlossenen Fenstern möglich ist." 

Die konkrete Festlegung von Pegelwerten als Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung ob-

liegt immer der Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls. Allgemein gültige Schwellenwerte der 

Gesundheitsgefährdung lassen sich nicht aufstellen. Die in der vorliegenden schalltechnischen 

Untersuchung verwendeten Ansätze für die Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung von 

70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden auch durch die Rechtsprechung gestützt2. 

Ein obligatorisches Ziel der planerischen Lösung und etwaiger Lärmschutzfestsetzungen 

muss es sein, im Inneren von Wohngebäuden eine zumutbare Wohn- und Schlafruhe zu ge-

währleisten. Dazu sind nach sachverständiger Auffassung (z. B. gemäß VDI 2719 /41/) Innen-

pegel als Mittelungspegel je nach Gebietstyp von tags höchstens 30 bis 40 dB(A) für Wohn-

räume und von nachts höchstens 25 bis 35 dB(A) für Schlafräume zu gewährleisten.  

Die Rechtsprechung urteilt zum Zielwert für die Nachtzeit: 

"Mit verkehrslärmbedingten Schlafstörungen ist dann nicht zu rechnen, wenn ein Pegel von 

30 dB(A) nicht überschritten wird." 3 

Die o. g. Pegel sollen (zumindest in einigen Aufenthaltsräumen der Wohnungen) auch bei 

teilgeöffnetem (gekipptem) Fenster eingehalten werden. Damit werden tagsüber eine weitge-

hend störungsfreie Kommunikation im Innenbereich und nachts ein weitgehend störungsfreies 

Schlafen einschließlich einer nutzerunabhängigen Lüftung ermöglicht. Darüber hinaus ist die 

Möglichkeit des Wohnens bei teilgeöffnetem Fenster grundsätzlich als Erwartungshaltung an-

zusehen und auch höchstrichterlich als solches anerkannt4. 

Für baulich mit dem Wohnen verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Balkone, Loggien), aber 

bspw. auch für die in DIN 18005 Beiblatt 1 aufgeführten Kleingarten- und Parkanlagen sowie 

sonstige schutzwürdige Freiflächen (z. B. von Kitas und von schulischen Pausenhöfen) ist ein 

ausreichender Lärmschutz zu gewährleisten. 

Zu beachten ist, dass der Gesetzgeber normkonkretisierende Vorschriften (bspw. für Gewer-

belärm die TA Lärm /12/) erlassen hat, mit denen er Immissionsrichtwerte festgelegt hat, de-

nen ein höheres Gewicht beizumessen ist als den schalltechnischen Orientierungswerten von 

DIN 18005 Beiblatt 1. Bei diesen Vorschriften handelt es sich allerdings um anlagenbezogene 

Regelwerke. Sie gelten damit für heranrückende Wohnbebauung nicht unmittelbar. Das auf 

die Anlagen bezogene Schutzniveau wird jedoch vorsorglich auf die Wohnnutzung  

"gespiegelt". 

 
2  BVerwG: Urt. v. 8.09.2004 - 4 B 42.04 

3  BVerwG, Beschl. v. 17.05.1995 ï 4 NB 30.94 

4  BVerwG: Beschl. v. 21.09.2006 - 4 C 4.05 
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Den o. g. Vorschriften kommt zudem im Bebauungsplanverfahren eine Bindungswirkung zu. 

Bezüglich der Bindungswirkung immissionsschutzrechtlicher Regelungen in der Bauleitpla-

nung wird auch auf Art. 20 II GG /2/ und die Bindung insbesondere auch der Gerichte an Ge-

setze und Recht verwiesen. Darin sind alle allgemeinverbindlichen Rechtsnormen i. S. d. 

Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) eingeschlossen also auch und vor allem die sog. norm-

konkretisierenden Verwaltungsvorschriften. 

In Bezug auf den Lärmschutz können gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzt werden: 

ü die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung (Teilsatz 1), 

ü die Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-

welteinwirkungen im Sinne des BImSchG (Teilsatz 2) sowie  

ü die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher 

Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen, ein-

schließlich von Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Geräusche, wobei die Vorgaben des Immissionsschutzrechts unberührt bleiben  

(Teilsatz 3).  

Die Teilsätze 2 und 3 nehmen direkt Bezug auf das Immissionsschutzrecht. Ihre Anwendung 

ist daran geknüpft, dass sie den "Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des  

Bundes-Immissionsschutzgesetzes" zum Ziel haben müssen. 

Unter Anlagen und Vorkehrungen fallen emissions- und immissionshemmende Maßnahmen 

des aktiven oder passiven Immissionsschutzes (z. B. Lärmschutzwände und -wälle, Anord-

nung der Aufenthaltsräume, schalldämmende Eigenschaften der Außenbauteile, Anordnung 

von Nebengebäuden, Laubengängen usw.). 

2.2 Prüfkaskade im Rahmen der Abwägung 

Wenn durch die Planung Lärmkonflikte hervorgerufen werden oder eine bestehende Konflikt-

lage überplant wird, sind im Rahmen der Abwägung Maßnahmen zur Lösung oder Minimie-

rung der Problematik zu prüfen. Entsprechend der Priorität der Maßnahmen werden folgende 

Prüfschritte im Sinne einer Prüfkaskade empfohlen: 

1. Trennungsgrundsatz 

2. aktive und städtebauliche Lärmschutzmaßnahmen 

3. passive Lärmschutzmaßnahmen 

2.2.1 Trennungsgrundsatz 

Zur Umsetzung des Trennungsgrundsatzes sind im Bebauungsplan folgende Regelungsmög-

lichkeiten denkbar: 

ü geeignete Anordnung der Baugebiete zueinander, 

ü Festsetzung von Baugrenzen/Baulinien mit ausreichendem Abstand zur Lärmquelle, 

ü Festsetzung von Flächen, die von einer Bebauung freizuhalten sind, 

ü Gliederung von Baugebieten nach Störgrad, 

ü Festsetzung von Emissionskontingenten für Gewerbe- und Industriegebiete. 

Aus städtebaulichen Gründen ist eine räumliche Trennung zwischen Schallemittenten und ge-

planten schutzbedürftigen Nutzungen oft nicht möglich. Gerade in innerstädtischen Bereichen 
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überwiegt häufig das öffentliche Interesse an der Neuausweisung oder Nachverdichtung von 

Baugebieten, ohne dass die Einhaltung ausreichender Abstände möglich ist.  

2.2.2 Aktive und städtebauliche Lärmschutzmaßnahmen 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen sind solche, die die Emissionen unmittelbar (an der Schall-

quelle) oder mittelbar (auf dem Schallausbreitungsweg, jedoch noch in mittelbarer Nähe zur 

Schallquelle) mindern. Zu den aktiven Lärmschutzmaßnahmen zählen bspw. lärmmindernde 

Fahrbahndeckschichten, Lärmschutzwände oder -wälle. 

In der Arbeitshilfe Bebauungsplanung Brandenburg 2022 sind folgende Festsetzungsbeispiele  

angeführt (Die entsprechenden Musterfestsetzungen sind im Folgenden fett gedruckt.): 

"Auf der Fläche ABC...A ist ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von mindestens 3,5 m 

über der festgesetzten Höhe der Planstraße 1 anzulegen. 

Die Fläche ABCD...A ist als Schutzfläche für das angrenzende allgemeine Wohngebiet von 

der Bebauung freizuhalten (und mit einer Erdaufschüttung von 3,5 m Höhe, gemessen 

über der festgesetzten Höhe der Planstraße 1, zu versehen) und zu bepflanzen." 

Geschwindigkeitsbeschränkungen und andere straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen (z. B. 

Durchfahrverbote für Lkw) zählen dabei nicht zu den nach § 41 BImSchG gebotenen aktiven 

Lärmschutzmaßnahmen. Sie können auch nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebau-

ungsplan sein.  

Zu den städtebaulichen Lärmschutzmaßnahmen zählen im Wesentlichen: 

ü räumliche Bündelung von lauten Schallquellen nach dem Grundsatz "Lärm zu Lärm"  

ü Realisierung lärmrobuster städtebaulicher Strukturen mit dem Ziel der Schaffung lärmab-

gewandter, ausreichend ruhiger Fassaden für jeden Bebauungsteil/jede Wohnung und  

ruhiger Außenwohnbereiche 

Für die Sicherung lärmrobuster städtebaulicher Strukturen stehen im Bebauungsplan insbe-

sondere folgende Instrumente zur Verfügung: 

ü Regelungen zur Stellung der Baukörper, 

ü Festsetzung zur Gebäudehöhe als Mindestmaß oder als zwingende Gebäudehöhe mit dem 

Ziel einer Staffelung der baulichen Anlagen, 

ü ggf. Regelungen zur zeitlichen Abfolge der Vorhabenrealisierung. 

2.2.3 Passive Lärmschutzmaßnahmen 

2.2.3.1 Vorbemerkungen 

Bei Verkehrslärm wird ï wie bei den anderen Lärmarten auch ï der Beurteilungspegel außen 

vor dem Fenster ermittelt. In Deutschland bestehen für den von vorhandenen Straßen und 

Schienenwegen ausgehenden Verkehrslärm jedoch keine Immissionsgrenzwerte oder Immis-

sionsrichtwerte.  

Der Verkehrslärm genießt damit rechtlich eine Privilegierung. Wegen der Notwendigkeit der 

Existenz von öffentlichen Verkehrswegen ist die Akzeptanz von Verkehrslärm bei der Bevöl-

kerung wesentlich höher als bei den anderen Lärmarten. Diese Akzeptanz erhöht sich zusätz-

lich im Fall der Nutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs. 
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Im Unterschied zum Anlagenlärm von bspw. Gewerbebetrieben oder Sport- und Freizeitanla-

gen gibt es beim Verkehrslärm keinen Verursacher, gegen den wegen zu hoher Lärmbelastung 

unmittelbar geklagt werden könnte. Die Zuordnung von Geräuschereignissen zum Lärmverur-

sacher wird dadurch nahezu unmöglich. Bei Verkehrslärm kann daher in Bezug auf das Ziel 

des Lärmschutzes prinzipiell auf die Einhaltung eines angemessenen Innenpegels in den 

schutzbedürftigen Räumen durch die indirekte Regelung zur Errichtung der Außenbauteile 

abgestellt werden ("Innenpegellösung"). 

2.2.3.2 Passive Lärmschutzmaßnahmen bei Verkehrslärm 

Im Hinblick auf Festsetzungen zum passiven Lärmschutz im Bebauungsplan sind unter Be-

rücksichtigung der Arbeitshilfe Bebauungsplanung Brandenburg 2022 /13/ die im Folgenden 

beschriebenen Maßnahmen bei Verkehrslärm möglich.  

Grundrissgestaltung und im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnah-

men bautechnischer Art (besondere Fensterkonstruktionen und bauliche Maßnahmen gleicher 

Wirkung) 

Mit einer lärmoptimierten/lärmgeschützten Grundrissgestaltung wird für eine bestimmte An-

zahl von Aufenthaltsräumen einer Wohnung die Möglichkeit ausreichender Frischluftzufuhr 

über teilgeöffnete Fenster in einer "leisen" Fassade gewährleistet.  

Die Arbeitshilfe führt dazu aus: 

"An der rückwärtigen Außenwand einer geschlossenen Bebauung ist die Lärmbelastung um 

bis zu 15 dB und bei einer offenen Bebauung immer noch um etwa 5 dB geringer als an der 

lärmzugewandten Seite. Insbesondere bei günstiger Ausrichtung zu den Himmelsrichtungen 

sollten ruhebedürftige Wohn- und Schlafräume daher zur lärmabgewandten Gebäudeseite an-

geordnet werden. Dies kann durch folgende Festsetzung erreicht werden: 

Zum Schutz vor Lärm und Luftschadstoffen muss entlang der Hauptstraße (auf der Fläche 

ABCD...A) mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als 

zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den notwendigen 

Fenstern zu der von der Hauptstraße abgewandten Gebäudeseite orientiert sein. 

Derartige Auflagen zur Grundrissgestaltung sind jedoch nicht sinnvoll, wenn sich aufgrund 

zusätzlicher Lärmquellen oder durch diffusen Lärmeintrag nur geringe Pegelunterschiede 

zwischen beiden Fassadenseiten ergeben und/oder die Orientierungswerte der DIN 18005 

auch auf der ruhigen Gebäudeseite deutlich überschritten werden. Sie sind i. d. R. auch nicht 

sinnvoll bei sehr kleinen Wohnungen, Übernachtungsräumen in Wohnheimen und Beherber-

gungsbetrieben sowie an Blockecken, wo entsprechende Grundrisslösungen schwer umsetz-

bar sind oder einen unangemessen hohen Erschließungsaufwand erfordern. 

Für den Fall, dass die angestrebte Grundrissgestaltung für bestimmte lärmexponierte Woh-

nungen nicht sinnvoll ist oder als Maßnahme nicht ausreicht, kommt die Festsetzung schall-

gedämmter Lüfter für Schlafräume  oder im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleich-

wertiger Maßnahmen bautechnischer Art in Betracht. Neben speziellen Schallschutzfenstern, 

die durch eine Kippbegrenzung und schallabsorbierende Laibungen sowohl einen erhöhten 

Schallschutz als auch eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleisten, werden vor allem 

Doppelfassaden (z. B. Prallscheiben, d. h., vor die zu schützenden Fenster mit geringem Ab-

stand montierte feststehende Glasscheiben, oder Vorhangfassaden) und verglaste Vorbauten 

(z. B. Loggien, Wintergärten) als geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen angesehen. 
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Bei Wohnungen mit Fenstern zur é StraÇe, die nicht ¿ber mindestens ein Fenster zur 

straßenabgewandten Gebäudeseite verfügen, sind die lüftungstechnischen Anforderungen 

für die schutzwürdigen Räume durch den Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen 

Bereichen mit Nacht-Beurteilungspegeln Ó 50 dB(A) zu berücksichtigen oder es müssen im 

Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art 

durchgeführt werden. Gleiches gilt für Übernachtungsräume in Beherbergungsbetrieben. 

Wenn auch vor dem vom Verkehrslärm am wenigsten betroffenen öffenbaren Fenster der be-

rechnete Nacht-Beurteilungspegel 50 dB(A) übersteigt, werden auch auf straßenabgewandten 

Seiten mechanische Lüftungsanlagen oder gleichwertige Maßnahmen zu fordern sein." 

Als im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnahmen bautechnischer 

Art kommen insbesondere für Aufenthaltsräume in Wohnungen sog. "besondere Fensterkon-

struktionen" und "bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung an Außenbauteilen" in Betracht. 

Besondere Fensterkonstruktionen (z. B. das sog. HafenCity-Fenster) stellen im Prinzip ein 

akustisch für den Kippzustand optimiertes Kastenfenster dar. Die Schalleintrittsfläche ist da-

bei möglichst klein und der Schall soll beim Fensterdurchgang einen möglichst langen Weg 

zurücklegen, auf dem ihm durch Schallabsorber zusätzlich Energie entzogen wird.  

Zur Erreichung höherer Schallpegeldifferenzen bei gleichzeitiger Lüftungsmöglichkeit kom-

men noch andere baulich-technische Lösungen in Betracht. Diese werden als "bauliche Maß-

nahmen gleicher Wirkung" bezeichnet. Dazu zählen Maßnahmen, die zur Erhöhung der 

Schalldämmung des Außenbauteils bei gekipptem Fenster zusätzlich baulich-technische Lö-

sungen vorsehen. Beispiele für diese Lösungen sind: 

ü vorgelagerte verglaste Vorbauten/Loggien, in deren äußerer Hülle sich öffenbare Ele-

mente oder Lüftungsschlitze befinden, 

ü Prallscheiben oder Vorhangfassaden, 

ü vorgesetzte Läden,  

ü baulich geschlossene Laubengänge, in deren äußerer Hülle sich öffenbare Elemente oder 

Lüftungsschlitze befinden, 

ü Loggien mit Anordnung öffenbarer Elemente in der lärmabgewandten Seite und ggf. teil-

weise bauliche Schließung der Loggia. 

Die Arbeitshilfe empfiehlt weiterhin: 

"Die folgende Festsetzung von Zielwerten ist nur bei Vorliegen eines differenzierten Lärmgut-

achtens zu empfehlen. Dabei ist die Innenpegellösung nur anzuwenden, wenn sich alle ande-

ren Maßnahmen des aktiven Schallschutzes, der Grundrissorientierung und sonstiger bauli-

cher Varianten als untauglich erwiesen haben: 

Entlang der é StraÇe sind die AuÇenbauteile von Gebªuden mit Aufenthaltsrªumen so 

auszubilden, dass folgende Innenraumlärmpegel nicht überschritten werden: 

- in Räumen, die auch zum Schlafen genutzt werden, nachts (22:00 ï 6:00 Uhr) bei teil-

geöffnetem Fenster 30 dB(A), 

- in Wohn- und Arbeitsräumen tags (6:00 ï 22:00 Uhr) 30 - 35 dB(A) é" 
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Lärmschutz von wohnungszugehörigen Außenwohnbereichen 

Die Arbeitshilfe Bebauungsplanung führt dazu im Zusammenhang mit dem Beispiel "An eine 

stark befahrene Straße heranrückende Wohnbebauung" aus: 

"Um während des Tagzeitraums auch außerhalb der Gebäude eine angemessene Nutzung von 

wohnungszugehörigen Außenwohnbereichen wie Balkonen, Loggien und Terrassen zu ermög-

lichen, sind bei hohen Lärmbelastungen zusätzliche Schutzauflagen zu empfehlen. Dies kann 

durch folgende Festsetzung erreicht werden: 

Zum Schutz vor Lärm sind Außenwohnbereiche von Wohnungen entlang der Haupt-

straße/auf der Fläche ABCD...A/ nur in baulich geschlossener Ausführung (zum Beispiel 

als verglaste Loggia oder verglaster Balkon) zulässig. Bei Wohnungen mit mehreren  

Außenwohnbereichen muss mindestens ein Außenwohnbereich diese Anforderung erfüllen 

oder zur straßenabgewandten Gebäudeseite orientiert sein. 

Damit bleiben Balkone und Loggien auch auf der der lärmbelasteten Straße zugewandten 

Seite grundsätzlich möglich. Die Forderung einer baulich geschlossenen Ausführung schließt 

nicht aus, dass eine Öffnung der äußeren baulichen Hülle (z. B. durch verschiebbare Glas-

elemente) durch den Nutzer ermöglicht wird. Festsetzungen zum Schutz der Außenwohnberei-

che werden ab einer Überschreitung der Orientierungswerte für GE notwendig. Nur passiver 

Schallschutz ist dann nicht mehr ausreichend. Eine Vernachlässigung des Schutzes der  

Außenwohnbereiche kann einen Abwägungsfehler darstellen." 

Hinweise:  

Die schalltechnischen Orientierungswerte Tag/Nacht gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 betragen für Gewerbege-

biete und Verkehrslärm 65/55 dB(A). Rechtlich besteht für wohnungszugehörige Außenwohnbereiche (AWB) 

grundsätzlich nur ein Schutzanspruch für die Tagzeit. Dies bedeutet, dass bei Beurteilungspegeln Tag 

> 65 dB(A) Maßnahmen festgesetzt werden sollen.  

Baulicher Schallschutz bei geschlossenen Außenbauteilen 

§ 3 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO /15/) legt fest:  

"Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentli-

che Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebens-

grundlagen, nicht gefährdet werden; dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke ge-

mäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen." 

Gemäß § 15 Abs 2 BbgBO müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schall-

schutz haben.  

Gemäß § 66 Abs. 1 BbgBO ist u. a. die "Einhaltung der Anforderungen an é den Schall-

schutz é nach näherer Maßgabe der Verordnung aufgrund § 86 Absatz 3 nachzuweisen (bau-

technische Nachweise); dies gilt nicht für genehmigungsfreie Bauvorhaben é". 

Gemäß § 86a Abs. 1 BbgBO können die o. g. Anforderungen nach § 3 durch erforderliche 

Technische Baubestimmungen (TB) konkretisiert werden. Nach § 85a Abs. 5 macht das Deut-

sche Institut für Bautechnik die Technischen Baubestimmungen (TB) nach Absatz 1 als Ver-

waltungsvorschrift (VV) bekannt. Die nach Satz 1 bekannt gemachte VV gilt als VV des Lan-

des Brandenburg, soweit die oberste Bauaufsichtsbehörde keine abweichende VV im Amts-

blatt für Brandenburg bekannt macht. Die Fundstelle der Bekanntmachung der Verwaltungs-

vorschrift nach Satz 1 wird im Amtsblatt für Brandenburg bekannt gemacht. 
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Auf der Grundlage der VV TB BB /14/ i. V. m. der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische 

Baubestimmungen /42/ wurden die Normenteile DIN 4109-1:2018-01 /33/ und  

DIN 4109-2:2018-01 /34/ bauaufsichtlich eingeführt. Danach ist für schutzbedürftige Räume 

der notwendige bauliche Schallschutz zu gewährleisten. Die Norm regelt die Anforderungen 

an den baulichen Schallschutz u. a. der Außenbauteile.  

Ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist gemäß o. g. MVV TB erforder-

lich, wenn  

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm am Ge-

bäude zu treffen sind (§ 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB) oder  

b) der "maßgebliche Außenlärmpegel" (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01) auch nach 

den vorgesehenen Maßnahmen zur Lärmminderung gleich oder höher ist als  

¶ 61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, Unterrichts-

räumen und ähnlichen Räumen sowie bei Bettenräumen in Krankenhäusern und  

Sanatorien  

¶ 66 dB(A) bei Büroräumen  

Abweichend zur MVV TB  laufende Nummer A 5.2.1 Anlage A 5.2/2 gilt für die  

DIN 4109-2:2018-01 nachfolgende Maßgabe gemäß § 86a Abs. 2 BbgBO: 

Zu DIN 4109-2  

1 Zu Abschnitt 4.4.5.3  

Eine Minderung des Beurteilungspegels für Schienenverkehr gemäß Abschnitt 4.4.5.3, 

Absatz 3, ist mit der Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Erforderlichenfalls ist eine gut-

achterliche Stellungnahme eines Sachverständigen einzuholen. 

2  Die informativen Anhänge B, C und D sind nicht anzuwenden. 

Ein schutzbedürftiger Raum ist ein "gegen Geräusche zu schützender Aufenthaltsraum". 

Schutzbedürftige Räume sind z. B. (s. DIN 4109-1:2018-01, 3.16 Anmerkung 1): 

ü Wohnräume einschließlich Wohndielen, Wohnküchen 

ü Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten  

ü Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien 

ü Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen 

ü Büroräume 

ü Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 

Nicht zu den Aufenthaltsräumen zählen bspw. sonstige Küchen, Bäder und Hausarbeitsräume. 

In schalltechnischen Untersuchungen für Bebauungspläne sind u. a. auch Ermittlungen zum 

baulichen Schallschutz durchzuführen. Damit soll u. a. festgestellt werden, mit welchen An-

forderungen an den baulichen Schallschutz gemäß der jeweils aktuell bauaufsichtlich einge-

führten Norm DIN 4109 ein Bauherr für Bauvorhaben im Plangebiet rechnen muss. Dazu 

zählt auch, ob durch die passive Lärmschutzmaßnahme "baulicher Schallschutz" gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse grundsätzlich sichergestellt werden können. Die Ergebnisse 

sind in die Abwägung einzustellen. Bei Notwendigkeit sind Festsetzungen zu treffen. 
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Die Arbeitshilfe Bebauungsplanung Brandenburg 2022 führt dazu aus: 

"Die zu erwartenden Lärmbelastungen müssen vielmehr bereits im Rahmen der Bebauungs-

planung geklärt werden. Ist dies erfolgt, kann unter Zugrundelegung der angestrebten Ziel-

werte die Wirkung einer baulichen Lärmschutzmaßnahme als Eigenart der baulichen Anlage 

festgesetzt werden. Dabei ist die Festsetzung von Schallschutzfenstern einer bestimmten 

Schallschutzklasse allein oft unzureichend, da auch die übrigen Außenbauteile Schall über-

tragen und bei hoher Lärmbelastung entsprechend gedämmt sein müssen. Im Folgenden zwei 

Festsetzungsbeispiele, die sich auf die 2018 neu gefasste und eingeführte DIN 4109:2018-01 

beziehen: 

Beispiel 1 

" Zum Schutz vor Schienenverkehrslärm/Straßenverkehrslärm müssen bei Errichtung,  

Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutzbe-

dürftiger Aufenthaltsräume der Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplans ein be-

wertetes Gesamt-Bauschalldämm-Maß (R'w,ges) aufweisen, das nach folgender Gleichung 

gemäß DIN 4109-1:2018-01 zu ermitteln ist: 

R'w, ges = La ï KRaumart 

mit La = maßgeblicher Außenlärmpegel 

mit KRaumart  = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen 

  = 35 dB für Büroräume und Ähnliches. 

Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels La erfolgt hierbei entsprechend Ab-

schnitt 4.4.5.3 gemäß DIN 4109-2:2018-01. 

Dabei sind die lüftungstechnischen Anforderungen für die Aufenthaltsräume durch den 

Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen Bereichen mit nächtlichen Beurteilungs- 

pegeln >50 dB(A) zu berücksichtigen. 

Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu er-

bringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01 

geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten. 

Die zugrunde zu legenden maßgeblichen Außenlärmpegel (La) sind aus den ermittelten Be-

urteilungspegeln des Schallgutachtens XY vom xx.xx.xxxx abzuleiten, welches Bestandteil 

der Satzungsunterlagen ist. 

Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die im Schall-

gutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind."  

Beispiel 2 

" Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 

baulicher Anlagen die Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume der Gebäude im 

Sondergebiet "XY", bewertete Gesamtbauschalldämm-Maße (R'w.ges) aufweisen. Die nach 

der Norm DIN 4109-1: 2018 Schallschutz im Hochbau ï Teil 1: "Mindestanforderungen" 

und Teil 2: "Rechnerische Nachweise" zu berechnen sind mit der Gleichung 

R'w,ges = La ï KRaumart  

mit La = maßgeblicher Außenlärmpegel 

mit KRaumart  = 35 dB für Büroräume und ähnliche Räume 



ALB Bericht BIR 24.261.01 P vom 24.01.2025 Seite 25 von 75 

Der Nachweis der Erfüllung dieser Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren un-

ter Anwendung der Regelungen der DIN 41 09-2; 2018 Schallschutz im Hochbau ï Teil 2: 

"Rechnerische Nachweise" zu erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbeson-

dere die Korrektur der Verhältnisse Raum-Fassadenfläche zu Raum-Grundfläche sowie die 

nach DIN 4109 geforderten Sicherheitsbeiwerte zu beachten. 

Folgende maßgebliche Außenlärmpegel sind maximal an den einzelnen Bauteilen zu er-

warten: 

A - B, maximal X dB(A) 

B - C, maximal Y dB(A) 

C - D é"  

Die Festsetzung kann um eine Öffnungsklausel wie folgt ergänzt werden: 

" Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, wenn im 

Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass geringere Schalldämm-Maße ausrei-

chend sind." 

2.2.3.3 Passive Lärmschutzmaßnahmen bei Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm 

Mögliche Regelungen zum Schutz vor zu hohem Gewerbe-, Sport- oder Freizeitlärm (d. h. bei 

Überschreitung der jeweils zutreffenden Immissionsrichtwerte) sind: 

ü Festsetzung zur Ausführung aller Fenster in Festverglasung und/oder zur Zulässigkeit 

von Fenstern ausschließlich nicht schutzbedürftiger Räume (z. B. Bad, Flur, Abstellraum) 

in den von potenziellen Immissionsrichtwert-Überschreitungen betroffenen Fassadenab-

schnitten und damit Wegfall maßgeblicher Immissionsorte 

ü Festsetzung eines geschlossenen (nicht öffenbaren) Laubengangs, so dass sich der maß-

gebliche Immissionsort innerhalb des Laubengangs befindet und durch dessen schallab-

schirmende Wirkung eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte an allen potenziell maß-

geblichen Immissionsorten gewährleistet wird oder  

ü bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung (z. B. Prallscheiben oder Vorhangfassaden mit 

jeweils mehr als 0,5 m Abstand zu den Fenstern von Aufenthaltsräumen oder schall-

schutzoptimierte Loggia mit teilweise geschosshohen Elementen auf der Brüstung,  

Gebäudevorsprünge bei seitlicher Einwirkung etc.), bei denen ein vergleichbares Funkti-

onsprinzip wie beim Laubengang zum Tragen kommt. Unabhängig vom Nutzerverhalten 

wird abgesichert, dass die schallabschirmende Wirkung der Maßnahme ausreicht, um die 

entsprechenden Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immissionsort (der sich zwi-

schen dem Fenster des Aufenthaltsraums und der "Maßnahme" befindet) einzuhalten. 

In der Arbeitshilfe Bebauungsplanung Brandenburg wird dazu ausgeführt: 

"Im Einzelfall können passive Schallschutzmaßnahmen aufgenommen werden, die sicherstel-

len, dass gegenüber dem angrenzenden Gewerbegebiet kein Immissionsort im Sinne der 

TA Lärm entsteht: 

Zum Schutz vor Lärm sind in Wohnungen entlang der Linie AB Fenster und Lüftungsöff-

nungen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nicht zulässig. Dies gilt nicht für Be-

lichtungsöffnungen mit einer Festverglasung."  
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2.3 Umgebungslärmrichtlinie und Lärmaktionsplanung  

Das Umwelt-Bundesamt (UBA) gibt folgende Empfehlungen zu Auslösekriterien für die 

Lärmaktionsplanung gemäß EG-Umgebungslärmrichtlinie (/1/, EG-ULR): 

ü Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigungen (Zeitraum: kurzfristig): 65 dB(A) tags 

und 55 dB(A) nachts 

ü Vermeidung erheblicher Belästigungen (Zeitraum: mittelfristig): 55 dB(A) tags und 

45 dB(A) nachts 

ü Vermeidung von Beeinträchtigungen (Zeitraum: langfristig): 50 dB(A) tags und 

40 dB(A) nachts 

Die 34. BImSchV /11/ konkretisiert die Anforderungen an Lärmkarten nach § 47c des  

BImSchG. Abweichend von der Einteilung der Tageszeiten gemäß EG-ULR legt die  

34. BImSchV folgende Zeiten für die Ermittlung der Lärmindizes fest: 

ü LDay 12 Stunden (von 6:00 bis 18:00 Uhr) 

ü LEvening   4 Stunden (von 18:00 bis 22:00 Uhr) 

ü LNight    8 Stunden (von 22:00 bis 6:00 Uhr) 

Die Berechnungsverfahren für die unterschiedlichen Lärmarten zur Ermittlung der o. g. Lärm-

indizes wurden zuletzt im Dezember 2018 durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger kon-

kretisiert /18/. Für Straßen- und Schienenlärm handelt es sich dabei um die Berechnungsme-

thode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie 

und Gewerbe ï BUB). 

Hinweise: 

Die Lärmindizes unterscheiden sich prinzipiell von den in der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung er-

mittelten Beurteilungspegeln LrT für Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) und LrN Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr). 

Der Lärmaktionsplan widerspiegelt zudem die Bestandssituation (d. h. die prognostische Verkehrsentwicklung 

bleibt unberücksichtigt) mit vergleichsweise geringem Detaillierungsgrad. Gegenstand schalltechnischer Unter-

suchungen in Bebauungsplanverfahren sind dagegen zukünftige Situationen mit hohem Detaillierungsgrad und 

entsprechenden Ausgangswerten für die Verkehrsmengen. Ein direkter Vergleich der Beurteilungspegel der vor-

liegenden Untersuchung mit den Schwellenwerten der Lärmaktionsplanung ist daher nur mit großen Vorbehalten 

möglich. Die Möglichkeit eines Vergleichs setzte zudem zumindest voraus, dass die Ausgangswerte der Ver-

kehrslärmberechnungen (Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärken und Zuganzahlen) gleich wären. Gemäß 

/46/ gilt: 

"Insgesamt kann festgestellt werden, dass ohne pauschalisierende Zuschläge in nicht zu vertretenden Größen-

ordnungen keine exakte Aussage zu den maßgeblichen Außenlärmpegeln aus den Ergebnissen der Lärmkartie-

rung zu treffen ist. Die Lärmkarten können zwar zur Beurteilung einer allgemeinen Situation ("laut oder leise") 

herangezogen werden, für die tatsächliche Bestimmung des absoluten maßgeblichen Außenlärmpegels zur Be-

stimmung des baulichen Schallschutzes sind diese jedoch nur bedingt geeignet." 

Die Strategische Lärmkarte 2022 des Landesamts für Umwelt Brandenburg ausschließlich für 

den Straßenlärm (s. Abbildung 22) weist im Bereich des Plangebiets in 4 m Höhe über Grund 

folgende Pegel für die Lärmindices aus: 

ü Lärmindex LDEN Werte < 55 dB(A) 

ü Lärmindex LNight Werte von 45 bis 49 dB(A) in Teilbereichen 

Die Strategische Lärmkarte 2022 des Eisenbahn-Bundesamtes ausschließlich für den Schie-

nenlärm (s. Abbildung 23) weist im Bereich des Plangebiets in 4 m Höhe über Grund fol-

gende Pegel für die Lärmindices aus: 
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ü Lärmindex LDEN Werte < 55 dB(A) 

ü Lärmindex LNight Werte < 45 dB(A) 

Werden Gebiete, die auch dem Wohnen dienen sollen, in Bereichen geplant, die bereits hohen 

Geräuschimmissionen ausgesetzt sind, strebt die Lärmaktionsplanung eine Bewältigung des 

Lärmkonfliktes durch die Integration aktiver Maßnahmen in das Planverfahren an, um nega-

tive Auswirkungen des Verkehrslärms auf die Wohn- und Aufenthaltsqualität zu vermeiden, 

bzw. weitgehend zu vermindern.  

Der Lärmaktionsplan wirkt im Rahmen der Bauleitplanung nicht bindend. Er ist jedoch im 

Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
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Abbildung 22: Strategische Lärmkarte Straßen (Quelle: /19/); Bild oben/unten: Lärmindex 

LDEN/LNight; ungefähre Lage des Plangebiets durch schwarz-gestrichelte Linie 

markiert) 
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Abbildung 23: Strategische Lärmkarte Straßen (Quelle: /20/); Bild oben/unten: Lärmindex 

LDEN/LNight; ungefähre Lage des Plangebiets durch schwarz-gestrichelte Linie 

markiert) 
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3 Beurteilungs- und Berechnungsgrundlagen für Kfz- und Schienenver-

kehrslärm 

3.1 Beurteilungsgrundlagen 

Die für die Ermittlung und Bewertung des Verkehrslärms heranzuziehenden rechtlichen und 

technischen Grundlagen werden im Folgenden dargestellt.  

Grundlage für die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen beim Bau oder der wesentlichen 

Änderung öffentlicher Straßen und Schienenwege in der Baulast des Bundes sind die §§ 41, 

42 BImSchG i. V. m. der gemäß § 43 BImSchG erlassenen Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV) und den Verkehrslärmschutzrichtlinien 1997 (VLärmSchR 97 /30/). In der 

16. BImSchV sind die Lärmschutz auslösenden Kriterien geregelt, wie die Definition des er-

heblichen baulichen Eingriffs als Ursache für die "wesentliche Änderung", die zu beachten-

den Immissionsgrenzwerte und die Einstufung betroffener Bebauung in eine Gebietskatego-

rie. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in Tabelle 2 in Kapitel 2.1 dargestellt 

(Beurteilungszeiträume: Tag von 06:00 bis 22:00 Uhr und Nacht von 22:00 bis 06:00 Uhr). 

Die Verkehrslärmemissionen und -immissionen von Straßen und Schienenwegen sind im Be-

bauungsplanverfahren mit Verweis auf DIN 18005 Nummer 7.2 (Straßenverkehr, Parkplätze) 

und Nummer 7.3 (Schienenverkehr, Rangierbahnhöfe) gemäß den Berechnungsverfahren der 

16. BImSchV i. d. F. vom 04.11.2020 zu berechnen. Die Beurteilungspegel für Straßen und 

Parkplätze sind dementsprechend nach den "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen ï 

Ausgabe 2019 (RLS-19)" /31/ und für Schienenwege nach der Anlage 2 der 16. BImSchV 

(Schall 03) zu ermitteln.  

Die Berechnungsverfahren für Straßen und Schienenwege werden in den folgenden Kapiteln 

erläutert. Die Verkehrslärmberechnungen erfolgten mit dem Programm SoundPLANnoise 

/56/. 

3.2 Berechnungsgrundlagen  

3.2.1 Berechnungsgrundlagen für Kfz -Verkehrslärm 

Der Beurteilungspegel Lr entspricht bei Straßenverkehrsgeräuschen dem Mittelungspegel nach DIN 45641  

(A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel). Der Mittelungszeitraum erstreckt sich für den Tag über die 

16 Stunden von 06:00 bis 22:00 Uhr und für die Nacht über die 8 Stunden von 22:00 bis 06:00 Uhr. Für den Mit-

telungszeitraum "Tag" wird der Beurteilungspegel mit Lr,T, für den Mittelungszeitraum "Nacht" mit Lr,N bezeich-

net. 

Hinweise: 

In den RLS-19 wird nur mit A-bewerteten Schallpegeln gerechnet. Zur Vereinfachung wird am Symbol "L" der 

Index "A" fortgelassen. 

Die Schallemission bzw. der Schallemissionspegel (d. h. die Abstrahlung von Schall von Schallquellen) einzel-

ner Fahrzeuge wird durch den Schallleistungspegel LW in dB, die Schallemission einzelner Fahrstreifen durch 

den längenbezogenen Schallleistungspegel LW' in dB/m und die Schallemission einzelner Parkflächen durch den 

flächenbezogenen Schallleistungspegel LW'' in dB/m2 beschrieben.  

Unterschieden werden folgende drei Fahrzeuggruppen (FzG): 

- Pkw (Personenkraftwagen, Personenkraftwagen mit Anhänger und Lieferwagen (Güterkraftfahrzeuge mit 

einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 t) 

- Lkw1 (Lastkraftwagen ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t und Busse) 

- Lkw2 (Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit Auflieger) mit einer 

zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t) und Motorräder 

Der Wert p1 bzw. p2 bezeichnet den Anteil der Fahrzeuggruppe Lkw1 bzw. Lkw2 am gesamten Verkehrsauf-

kommen jeweils in Prozent. 



ALB Bericht BIR 24.261.01 P vom 24.01.2025 Seite 31 von 75 

Die anzusetzende Geschwindigkeit bezeichnet die für den betreffenden Straßenabschnitt und die Fahrzeuggruppe 

nach der StVO /8/ zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h mit folgenden Maßgaben: 

- Für zulässige Höchstgeschwindigkeiten unter 30 km/h ist 30 km/h anzusetzen. 

- Liegt auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen keine Geschwindigkeitsbeschränkung vor, so ist für die Fahr-

zeuggruppe Pkw 130 km/h anzusetzen.  

- Zu Gunsten der Lärmbetroffenen in Fällen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung wird für die Fahrzeug-

gruppen Lkw1 und Lkw2 bzw. für Kfz > 3,5 t abweichend von den zulässigen Geschwindigkeiten nach der 

StVO auf einbahnigen Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften (§ 3 Absatz 3 Nr. 2 StVO: 60 km/h) 

eine Geschwindigkeit von 80 km/h sowie auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen mit Fahrbahnen für eine 

Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind (§ 18 Absatz 5 StVO: 

80 km/h) eine Geschwindigkeit von 90 km/h hypothetisch angenommen. 

Die Stärke der Schallemission einer Straße (beschrieben durch den längenbezogenen Schallleistungspegel LW') 

wird aus der Verkehrsstärke M, dem Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 p1 und p2, den 

Geschwindigkeiten v der Fahrzeuggruppen, dem Typ der Straßendeckschicht berechnet. Hinz kommen ggf. Zu-

schläge für die Längsneigung der Straße, für Mehrfachreflexionen und für die Störwirkung von lichtsignalge-

steuerten Knotenpunkten oder von Kreisverkehrsplätzen. 

Den Berechnungen werden über alle Tage des Jahres gemittelte durchschnittliche stündliche Verkehrsstärken der 

Beurteilungszeiträume und die entsprechend gemittelten Anteile an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen Lkw1 und 

Lkw2 zugrunde gelegt. Der längenbezogene Schallleistungspegel LW' einer Quelllinie berechnet sich gemäß For-

mel (1) wie folgt: 

ὒͻρπϽÌÇὓ ρπϽÌÇ
ρππὴ ὴ

ρππ
Ͻ
ρπȟϽ ȟ

ὺ

ὴ

ρππ
Ͻ
ρπȟϽ ȟ

ὺ

ὴ

ρππ
Ͻ
ρπȟϽ ȟ

ὺ
 (1) 

mit 

M stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 

LW,Fzg(vFzG) Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit vFzG 

vFzG Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG in km/h 

p1 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in % 

p2 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in % 

Die Standardwerte der Tabelle 3 sind nur anzuwenden, wenn keine geeigneten projektbezogenen Untersuchungs-

ergebnisse vorliegen, die zur Ermittlung  

- der stündlichen Verkehrsstärke M in Kfz/h,  

- des Anteils p1 an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 am Gesamtverkehr in % und  

- des Anteils p2 an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 am Gesamtverkehr in % 

für Tag und Nacht als Mittelwerte für alle Tage des Jahres herangezogen werden können. Liegen hingegen 

Werte ï auch nur für Teilbereiche ï vor, so sind diese zu verwenden. Liegen z. B. die Einzelwerte zu p1 und p2 

oder genauere Angaben zum Verhältnis zwischen p1 und p2 nicht vor, allerdings die Summe aus p1 und p2, so 

sind aus dieser Summe mit Hilfe der Verhältnisse aus Tabelle 2 die Einzelwerte p1 und p2 zu ermitteln.  

Anmerkung:  

Stehen Verkehrszahlen für Motorräder zur Verfügung, können Motorräder als zusätzliche Fahrzeuggruppe  

modelliert werden. Hierfür ist zu Gunsten der Lärmbetroffenen emissionsmäßig der Grundwert für den Schall-

leistungspegel der Lkw2 zu verwenden, jedoch als Geschwindigkeit vPkw anzusetzen. Als Korrektur für den  

Straßendeckschichttyp ist ein Wert von 0 anzusetzen. Zudem ist für die Längsneigungskorrektur Gleichung 7c 

mit vPkw zu verwenden. 
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Tabelle 3: Standardwerte für die stündliche Verkehrsstärke M in Kfz/h und den Anteil von Fahrzeugen der 

Fahrzeuggruppe Lkw1,p1 und Lkw2,p2 in % (entspricht Tabelle 2 der RLS-19) 

M p1 p2 M p1 p2

[Kfz/h] [% ] [% ] [Kfz/h] [% ] [% ]

Bundesautobahnen und Kraftfahrtstraßen 0,0555 
.
 DTV 3 11 0,0140 

.
 DTV 10 25

Bundesstraßen 0,0575 
.
 DTV 3 7 0,0100 

.
 DTV 7 13

Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen0,0575 
.
 DTV 3 5 0,0100 

.
 DTV 5 6

Gemeindestraßen 0,0575 
.
 DTV 3 4 0,0100 

.
 DTV 3 4

Straßenart

tags

(06.00 ï 22.00 Uhr

nachts

(22.00 ï 06.00 Uhr)

 

Der Schallleistungspegel für Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 oder Lkw2) ist: 

, ȟ Ö , ȟ Ö $ ȟ ȟ Ö $ ȟ ÇȟÖ $ȟ Ø $ È ȟ× (2) 

LW0,FzG(vFzG) Grundwert für den Schallleistungspegel eines Fahrzeuges der Fahrzeuggruppe FzG bei der Ge-

schwindigkeit vFzG nach dem Abschnitt 3.3.4 in dB 

DSD,SDT,FzG(vFzG) Korrektur für den Straßendeckschichttyp SDT, die Fahrzeuggruppe FzG und die Geschwindig-

keit vFzG nach dem Abschnitt 3.3.5 in dB 

DLN,FzG(g,vFzG) Korrektur für die Längsneigung g der Fahrzeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit vFzg nach 

dem Abschnitt 3.3.6 in dB 

DK,KT(x) Korrektur für den Knotenpunkttyp KT in Abhängigkeit von der Entfernung zum Knotenpunkt 

x nach dem Abschnitt 3.3.7 in dB 

Drefl(hBeb,w) Zuschlag für die Mehrfachreflexion bei einer Bebauungshöhe hBeb und den Abstand der reflek-

tierenden Flächen w nach dem Abschnitt 3.3.8 in dB 

Der Grundwert des Schallleistungspegels eines Fahrzeuges beschreibt die Schallemission des Fahrzeuges bei 

konstanter Geschwindigkeit vFzG auf ebener, trockener Fahrbahn und ist für die drei Fahrzeuggruppen FzG wie 

folgt definiert: 

, ȟ Ö ! ȟ ρπϽÌÇρ
Ö

" ȟ

ȟ

 
(3) 

mit den Emissionsparametern nach Tabelle 4. 

Tabelle 4: Emissionsparameter AW,FzG, BW,FzG und CW,FzG je Fahrzeuggruppe FzG (entspricht  

Tabelle 3 der RLS-19) 

AW,FzG BW,FzG

[dB] [km/h]

Pkw 88 20 3,06

Lkw1 100,3 40 4,33

Lkw2 105,4 50 4,88

FzG CW,FzG

 

Tabelle 5 bzw. Tabelle 6 zeigt die Korrekturwerte für alle Straßenbeläge außer Pflasterbeläge bzw. für Pflaster-

beläge. 
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Tabelle 5: Korrekturwerte DSD,SDT,FzG(v) für unterschiedliche Straßendeckschichttypen SDT getrennt 

nach Pkw und Lkw und Geschwindigkeit vFzG in dB; außer Pflasterbelägen (entspricht Tabelle 

4a der RLS-19) 

Ò 60> 60 Ò 60> 60

Nicht geriffelter Gussasphalt 0 0 0 0

Splittmastixasphalte SMA 5 und SMA 8 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 

und Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3
-2,6 - -1,8 -

Splittmastixasphalte SMA 8 und SMA 11 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 

und Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3
- -1,8 - -2

Asphaltbetone Ò AC 11 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 und 

Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3
-2,7 -1,9 -1,9 -2,1

Offenporiger Asphalt aus PA 11 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 - -4,5 - -4,4

Offenporiger Asphalt aus PA 8 nach ZTV Asphalt-StB 07/13 - -5,5 - -5,4

Betone nach ZTV Beton-StB 07 mit Waschbetonoberfläche - -1,4 - -2,3

Lärmarmer Gussasphalt nach ZTV Asphalt-StB 07/13, Verfahren B - -2 - -1,5

Lärmtechnisch optimierter Asphalt aus AC D LOA nach E LA D -3,2 - -1 -

Lärmtechnisch optimierter Asphalt aus SMA LA 8 nach E LA D - -2,8 - -4,6

Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung aus 

DSH-V 5 nach ZTV BEA-StB 07/13
-3,9 -2,8 -0,9 -2,3

Straßendeckschichttyp SDT

Straßendeckschichtkorrektur 

DSD,SDT,Fzg(v) [dB] bei einer 

Geschwindigkeit vFzG [km/h] für

Pkw Lkw

 

Tabelle 6: Straßendeckschichtkorrektur DSD,SDT(v) für unterschiedliche Straßendeckschichttypen SDT für 

Geschwindigkeiten v in dB; für Pflasterbeläge (entspricht Tabelle 4b der RLS-19) 

30 40 ab 50

Pflaster mit ebener Oberflªche (Bild 7) mit b Ò 5,0 mm und

b+2f Ò 9,0 mm

sonstiges Pflaster (Bild 7) mit b > 5,0 mm oder f > 2,0 mm oder 

Kopfsteinpflaster
5 6 7

Straßendeckschichttyp SDT

Straßendeckschichtkorrektur 

DSD,SDT,Fzg(v) [dB] bei einer 

Geschwindigkeit vFzG [km/h] für

1 2 3

 

Anmerkung:  

Pflasterdecken oder Plattenbeläge gelten nur dann als eben, wenn sie aus Bauteilen mit gering oder mittel struk-

turierten oder fein bearbeiteten Oberflächen profilgerecht hergestellt sind und die Fugenfüllung bündig mit den 

Steinkanten abschließt, oder wenn die Summe aus Fugenbreitebund der beiden Fasen f kleiner als 9 mm ist. Alle 

anderen Pflasterdecken oder Plattenbeläge wie z. B. Kopfsteinpflaster, Betonverbundsteinpflaster mit abgefaster 

Steinkante, sowie Decken und Beläge mit fehlender Fugenfüllung und Fugenbreiten (incl. Fasen) über 9 mm fal-

len nicht unter "Pflaster mit ebener Oberfläche". 
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Erhöhte Schallemissionen auf Gefälle- oder Steigungsabschnitten werden durch die Längsneigungskorrektur ge-

mäß folgenden Formeln ermittelt: 

$ ȟ ÇȟÖ Ͻ
Ƞ

 ÆİÒ Ç  φ (4) 

$ ȟ ÇȟÖ Ͻ
 
  ÆİÒ Ç  ς (5) 

$ ȟ ÇȟÖ π   ÓÏÎÓÔ (6) 

$ ȟ ÇȟÖ Ͻ   ÆİÒ Ç  τ (7) 

$ ȟ ÇȟÖ Ͻ   ÆİÒ Ç  ς (8) 

$ ȟ ÇȟÖ π   ÓÏÎÓÔ (9) 

$ ȟ ÇȟÖ Ͻ   ÆİÒ Ç  τ (10) 

$ ȟ ÇȟÖ Ͻ   ÆİÒ Ç  ς (11) 

$ ȟ ÇȟÖ π   ÓÏÎÓÔ (12) 

In Abhängigkeit vom Knotenpunkttyp KT und von der Entfernung x zum Schnittpunkt von sich kreuzenden oder 

zusammentreffenden Quelllinien wird die Störwirkung durch das Anfahren und Bremsen der Kfz an Knoten-

punkten nach Formel (13) mit den Maximalwerten der Knotenpunktkorrektur gemäß Tabelle 7 bestimmt: 

$ȟ Ø+ ϽÍÁØρ
Ø

ρςπ
Ƞπ 

(13) 

Tabelle 7: Maximalwert der Knotenpunktkorrektur KKT (entspricht Tabelle 5 der RLS-19) 

KKT

[dB]

Lichtzeichengeregelte Knotenpunkte 3

Kreisverkehre 2

Sonstige Knotenpunkte 0

Knotenpunkttyp KT

 

Für den Fall, dass ein Straßenteilstück zwischen parallelen, reflektierenden Stützmauern, Lärmschutzwänden 

oder geschlossenen Hausfassaden (Reflektoren), die nicht weiter als 100 m voneinander entfernt sind, so ist je 

Teilstück ein bei der Ermittlung der Schallleistungspegel der Fahrzeuggruppen ein Mehrfachreflexionszuschlag 

nach Formel (14) zu berücksichtigen: 

$ È ȟ× ÍÉÎ ςϽ
È

×
Ƞρȟφ 

(14) 

mit  

hBeb Höhe der Stützmauern, Lärmschutzwände oder Hausfassaden in m (bei unterschiedlichen Hö-

hen auf beiden Seiten: die jeweils geringere Höhe) 

w Abstand der Reflektoren voneinander in m 

Reflektoren gelten als "parallel", wenn sie in einem Winkel von höchstens 5 ° zur Straße stehen  

(s. Abbildung 24). Bei reflexionsmindernden oder stark reflexionsmindernden Lärmschutzwänden (s. Tabelle 8) 

wird die Mehrfachreflexion vernachlässigt.  
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Abbildung 24: Erläuterung zur Pegelerhöhung durch Mehrfachreflexion (entspricht Bild 9 der RLS-19) 

Für den Kfz-Verkehr sind zusätzlich zum Mehrfachreflexionszuschlag in der Ausbreitungsrechnung die Reflexi-

onen bis einschließlich 2. Ordnung zu berücksichtigen. Die Reflexionsverluste reflektierender Flächen sind dabei 

gemäß Tabelle 8 anzusetzen.  

Tabelle 8: Anzusetzende Reflexionsverluste von reflektierenden Flächen DRV1 und DRV2 (nur bei Spiegel-

schallquellen) in dB (entspricht Tabelle 8 der RLS-19) 

DRV1 bzw. DRV2

[dB]

Gebäudefassaden und reflektierende Lärmschutzwände 0,5

reflexionsmindernde Lärmschutzwände 3

stark reflexionsmindernde Lärmschutzwände 5

Art des Reflektors

 

Bei Straßen wird für jede Fahrtrichtung eine eigene Quelllinie angesetzt. Im Regelfall wird eine Straße also 

durch zwei Quelllinien modelliert, auf die die stündliche Verkehrsstärke M der Straße je zur Hälfte verteilt wird. 

Die Position der Quelllinien hängt von der Anzahl der Fahrstreifen pro Fahrtrichtung ab. Steht für eine Fahrtrich-

tung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, so liegt die Quelllinie über der Mitte dieses Fahrstreifens. Stehen zwei 

Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung zur Verfügung, liegt die Quelllinie über der Mitte des äußeren Fahrstreifens, 

bei drei oder vier Fahrstreifen über der Trennlinie zwischen den beiden äußersten Fahrstreifen und bei fünf oder 

mehr Fahrstreifen über der Mitte des zweitäußersten Fahrstreifens. 

Anmerkung: Liegen bei mehrstreifigen Straßen auf einer Richtungsfahrbahn verschiedene Straßendeckschichtty-

pen vor, so ist für Pkw und Lkw getrennt der größte Korrekturwert aller verbauten Straßendeckschichttypen zu 

verwenden. 

Das Einwirken von Schall auf ein Gebiet wird als Schallimmission bezeichnet. Die Stärke der Schallimmission 

an einem Punkt (Immissionsort) wird durch den Beurteilungspegel Lr gekennzeichnet.  

Die Schallausbreitung wird zwischen Quelle und Immissionsort in der vertikalen Ebene, die Quelle und Immissi-

onsort enthält, berechnet. Seitliche Beugung um Hindernisse wird nicht berücksichtigt. 

Die Dämpfung DA für ein Teilstück errechnet sich gemäß Formel (15): 

$ $ $ ÍÁØ$ Ƞ$  (15) 

mit  

DA Pegelminderung durch geometrische Divergenz nach dem Abschnitt 3.5.2 in dB 

Datm Pegelminderung durch Luftdämpfung nach dem Abschnitt 3.5.3 in dB  

Dgr Pegelminderung durch Bodendämpfung nach dem Abschnitt 3.5.4 in dB  

Dz Pegelminderung durch Abschirmung nach dem Abschnitt 3.5.5 in dB  

Der Beurteilungspegel Lr für die Schalleinträge aller Fahrstreifen berechnet sich wie folgt: 

, ρπϽÌÇρπȟϽ ȟ Ͻ ȟ ȟ ȟ  
(16) 
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mit  

LW',i längenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstücks i nach dem Abschnitt 3.3.2 in 

dB 

l i Länge des Fahrstreifenteilstücks i in m 

DA,i Dämpfung bei der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstück i zum Immissionsort nach dem 

Abschnitt 3.5.1 in dB 

DRV1,i anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion für das Fahrstreifenteilstück i nach 

dem Abschnitt 3.6 in dB (nur bei Spiegelschallquellen) 

DRV2,i anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion für das Fahrstreifenteilstück i nach 

dem Abschnitt 3.6 in dB (nur bei Spiegelschallquellen) 

3.2.2 Berechnungsgrundlagen für Schienenverkehrslärm 

Auch für Schienenwege werden ebenfalls längenbezogene Schallleistungspegel LW'A in dB(A)/m als Eingangs-

werte für die Ausbreitungsrechnung ermittelt. Im Unterschied zum Straßenverkehr erfolgen die Berechnungen 

frequenzbezogen in Oktavbändern. 

Für die Berechnung des längenbezogenen Schallleistungspegels des Verkehrs auf einem Gleis oder einem Teil-

stück sind Angaben zu Fahrzeugart und -kategorie, Zuglänge, Höchstgeschwindigkeit, Fahrbahnart, Kurvenra-

dius, Bahnübergängen, Brücken und (falls vorhanden) Schallminderungstechniken am Gleis notwendig. Neben 

den Rollgeräuschen in Höhe Schienenoberkante (SO) aufgrund der Schienen- und Radrauheit der Fahrzeuge 

werden (so vorhanden) Rollgeräusche auch noch in 4 m über SO für Kesselwagenaufbauten sowie aerodynami-

sche Geräusche in 0 m, 4 m und 5 m über SO (Umströmung der Drehgestelle, Stromabnehmerfuß und -wippe), 

Aggregatgeräusche in 0 m und 4 m über SO (z. B. für Saug- und Druckseite von Ventilatoren von Kühl- und Kli-

maanlagen) und Antriebsgeräusche in 0 m und 4 m über SO (Motor/Getriebe und Abgasanlage) berücksichtigt. 

Für die einzelnen Fahrzeugkategorien sind im Beiblatt 1 der Anlage 2 der 16. BImSchV umfangreiche Daten-

blätter mit den jeweiligen Ausgangswerten enthalten.  

Auf dem Ausbreitungsweg des Schalls zu einem Immissionsort ist das Ausbreitungsdämpfungsmaß A nach 

Gl.  (17) zu berücksichtigen. 

! ! ! ! !  (17) 

mit 

Adiv Ausbreitungsdämpfung durch geometrische Ausbreitung 

Aatm Ausbreitungsdämpfung durch Luftabsorption 

Agr Ausbreitungsdämpfung durch Bodeneinfluss 

Abar Ausbreitungsdämpfung durch Abschirmung durch Hindernisse 

Unberücksichtigt bleiben Pegelminderungen durch Bewuchs und die Schallausbreitung mit Reflexionen höher 

als der 3. Ordnung. Im Unterschied zu den Geräuschimmissionen des Kfz-Verkehrs sind diejenigen der Schie-

nenwege bis einschließlich der 3. Reflexionsordnung zu berücksichtigen. Ein Mehrfachreflexionszuschlag wird 

für Schienenwege nicht vergeben.  

Der Absorptionsverlust bei der Reflexion an Wänden ergibt sich für Schienenwege im Unterschied zum Straßen-

verkehr nach Tabelle 9. 

Tabelle 9: Absorptionsverlust an Wänden (entspricht Tabelle 18 der Schall 03) 

Spalte A B

Zeile Wandoberfläche Absorptionsverlust Dɟ in dB

1 Ebene und harte Wände 0

2 Gebäudewände mit Fenstern und kleinen Anbauten 1

3 Absorbierende Schallschutzwände 4

4 Hoch absorbierende Schallschutzwände 8
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3.3 Berechnungsgrundlagen für den baulichen Schallschutz 

Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel 

Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, 7.2, ergibt sich  

- für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) zzgl. 3 dB(A) 

- für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zzgl. 3 dB(A) und einem 

Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung/des größeren Schutzbedürfnisses in 

der Nacht (Dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können.)  

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel Lr zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich 

der maßgebliche Außenlärmpegel La zum Schutz des Nachtschlafes aus einem um 3 dB(A) erhöhten Beurtei-

lungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt. 

Wir weisen vorsorglich auf folgende Umstände hin: 

Die Norm DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5.3 führt wörtlich aus: 

"Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem Frequenz-

spektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen ist der Beurteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 

5 dB zu mindern." 

Gemäß VV TB BB gilt abweichend davon: 

"Eine Minderung des Beurteilungspegels für Schienenverkehr gemäß Abschnitt 4.4.5.3, Absatz 3, ist mit der 

Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Erforderlichenfalls ist eine gutachterliche Stellungnahme eines Sachverstän-

digen einzuholen." 

Danach handelt sich (im Unterschied bspw. zur VV TB Bln /17/) um eine Kann-Bestimmung, die einen Ermes-

sensspielraum für die Genehmigungsbehörde belässt. Eine verbindliche Anordnung dazu gibt es unseres Wissens 

im Land Brandenburg nicht. Das Landesamt für Umwelt (LfU) hat sich im Zusammenhang mit Bauvorhaben 

nach § 34 BauGB und mit Bebauungsplanverfahren in mehreren uns bekannten Fällen wie folgt dazu geäußert 

(uns vorliegende letztmalige Äußerung vom Februar 2021): 

"Vor diesem Hintergrund soll zusammenfassend folgende Regelung gelten: 

 Straßenbahntrasse: grundsätzlich kein Pegelabzug 

 Eisenbahntrasse mit einem Güterzugverkehrsanteil von >= ¼ aller Zugfahrten im Beurteilungszeitraum 

(also Tag u. Nacht getrennt betrachtet): kein Pegelabzug 

 Eisenbahntrasse mit einem Güterzugverkehrsanteil von < ¼ aller Zugfahrten im Beurteilungszeitraum 

(also Tag u. Nacht getrennt betrachtet): 5 dB Pegelabzug vornehmen 

Anmerkung: Die Höhe des von einem einzelnen Zug ausgehenden anteiligen Lärms hängt in erheblichem Maße 

auch von dessen typischer Länge ab. Da Güterzüge in der Regel deutlich länger sind als Personenzüge (ganz 

besonders als brandenburgische Regional-/Nahverkehrszüge) werden sie trotz geringerer Häufigkeit immer 

noch gesamtlärmdominierend sein. Deshalb kann ein zahlenmäßig nur knappes Überwiegen von Personenzügen 

noch nicht als ein "überwiegender Personenverkehr" interpretiert werden. Da die schalltechnische Dominanz 

der Güterzüge nach vorstehender Begründung erst bei einem deutlich geringeren Anteil dieser Zugart endet, 

wurde die Unterschreitung von ¼ aller Züge des jeweiligen Beurteilungszeitraums zum Maßstab gemacht." 

Die in der vorliegenden Untersuchung berücksichtigten Bahnstrecken weisen sehr unterschiedliche Zugzusam-

mensetzungen auf (s. Kapitel 5.2). Im Sinne einer Worst Case-Betrachtung wird für alle Bahnstrecken auf die 

Pauschalminderung des Schienenlärms um 5 dB verzichtet. 

Ermittlung der Anforderung an die Außenbauteile  

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Fassade schutzbedürftiger 

Räume ergeben sich gemäß DIN 4109-1 nach Formel (18): 

ÅÒÆȢ 2ᴂȟ , +  (18) 

mit  

erf. R'w,ges  erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß nach DIN 4109-1:2018-01;7.1 

La  maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01;4.5.5 
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KRaumart raumartabhängiger Pegel (Ausgegraute Raumarten sind im vorliegenden Fall planungsrechtlich 

nicht oder zumindest nicht allgemein zulässig.) 

 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, 

Unterrichtsräume und Ähnliches 

 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

Gemäß DIN 4109-2 wird als Fassade die Gesamtheit aller Außenbauteile eines Raumes bezeichnet. Eine Fassade 

kann aus verschiedenen Bauteilen (z. B. Wand, Dach, Fenster, Türen) und Elementen (z. B. Lüftungseinrichtun-

gen, Rollladenkästen) bestehen. 

Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß erf. R'w,ges ist entsprechend dem Verhältnis der Fas-

sadenfläche zur Grundfläche des jeweiligen Raumes nach Formel (19) zu korrigieren. 

+ ρπϽÌÇ
3

πȟψϽ3
 

(19) 

mit 

KAL Korrekturwert zur Berücksichtigung der Raumgeometrie in dB  

(-3 dB Ò KAL Ò 5 dB; i. d. R ist -1 dB Ò KAL Ò 1 dB) 

Ss die vom Raum aus gesehene gesamte Fassadenfläche 

SG die Grundfläche des Raumes 

Bei unterschiedlich orientierten Außenflächen eines Raumes können sich für diese Außenflächen die gleichen 

maßgeblichen aber auch unterschiedliche maßgebliche Außenlärmpegel ergeben.  

Für gleiche maßgebliche Außenlärmpegel an allen Außenbauteilflächen gilt: Sowohl bei der Berechnung von 

Rǋw,res als auch von Ss werden alle schallbeanspruchten Außenbauteile des betrachteten Raumes berücksichtigt. 

Für unterschiedliche maßgebliche Außenlärmpegel an unterschiedlich orientierten Außenbauteilflächen eines 

Raumes gilt: Sowohl bei der Berechnung von Rǋw,res als auch von Ss werden alle schallbeanspruchten Außenbau-

teile des betrachteten Raumes berücksichtigt. Um die an den jeweiligen Fassadenflächen anliegenden unter-

schiedlichen Lärmpegel zu berücksichtigen, wird für jeden maßgeblichen Außenlärmpegel, der vom maximal 

vorliegenden maßgeblichen Außenlärmpegel abweicht, ein Korrekturwert KLPB berechnet und auf alle Schall-

dämm-Maße der diesem maßgeblichen Außenlärmpegel zugeordneten Fassadenteile addiert.  

Der Korrekturwert KLPB berechnet sich aus der Differenz des höchsten an der Gesamtfassade des betrachteten 

Empfangsraumes vorhandenen maßgeblichen Außenlärmpegels und des auf die jeweils betrachtete Fassadenflä-

che einwirkenden geringeren maßgeblichen Außenlärmpegels. 

Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsbeiwertes von 2 dB gilt die Anforderung als erreicht, wenn  

 2ᴂȟ ς Ä"  ÅÒÆȢ  2ᴂȟ +  (20) 

erfüllt wird. Der Sicherheitsbeiwert wird erst im konkreten Schallschutznachweis berücksichtigt. 

Beispiele: 

Beträgt der maßgebliche Außenlärmpegel 74 dB(A) (d. h. der Beurteilungspegel nachts beträgt 61 dB(A)), so 

ergibt sich für Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten in erster Näherung unter Vernachlässigung der 

Korrekturterme KAL und KLPB ein gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß für die Fassade unter Vorausset-

zung, dass die Anforderung erfüllt wird: 

 2ᴂȟ , + χτ Ä"! σπ Ä" ττ Ä" (21) 

Für einen Büroraum (Beurteilungspegel tags beträgt 66 dB(A)) ergäbe sich im o. g. Beispiel in erster Näherung  

2ᴂȟ  , +  φω Ä"! συ Ä" στ Ä" (22) 

Mindestens einzuhalten sind: 

Ὑǋw,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  

Ὑǋw,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unter-

richtsräume, Büroräume und Ähnliches 
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4 Berechnungsmodell, Ergebnisdarstellung und Untersuchungsumfang 

4.1 Grafische Darstellung der Objekte und Ergebnisse 

Für den vorliegend ausschließlich zu untersuchenden Verkehrslärm wurden die Immissions-

orte (IO) in den grafischen Darstellungen als geviertelte Kreissymbole wie folgt dargestellt: 

- Verkehrslärm in Schwarz-Weiß  

Die Darstellung der im Berechnungsmodell verwendeten Objekttypen erfolgt gemäß 

DIN 45682 /40/. In den Lageplänen sind die vorhandenen Hauptgebäude / Nebengebäude 

normkonform in Hellgrau / Dunkelgrau ohne Rand dargestellt.  

Die Emissionslinien von Straßen / Schienen sind als durchgezogene / gestrichelte rote Linien 

gezeichnet.  

Die Darstellung der Berechnungsergebnisse (z. B. Schallimmissionspläne) erfolgt ebenfalls 

gemäß DIN 45682. 

4.2 Untersuchungsumfang 

Die Verkehrslärmberechnungen erfolgten als sog. Schallimmissionspläne in 2 m über Grund 

(entspricht der Höhe des Erdgeschosses bzw. der Höhe ebenerdiger Außenbereiche) und 5 m 

über Grund (entspricht etwa der Höhe des 1. OG). Außerdem wurden Gebäudelärmkarten be-

rechnet und für ausgewählte Einzelpunkte vor den Fassaden der im Plangebiet vorhandenen 

Bebauung die Beurteilungspegel ermittelt. 

Maßgeblich für die Bewertung der Ergebnisse für planungsrechtlich mögliche schutzbedürf-

tige Nutzungen sind: 

ü die gemäß DIN 18005 Beiblatt 1 für allgemeine Wohngebiete und Verkehrslärm ange-

setzten schalltechnischen Orientierungswerte (SOW) von 55/45 dB(A) tags/nachts  

(s. Kapitel 2.1) 

ü alternativ: die für reine Wohngebiete und Verkehrslärm angesetzten schalltechnischen 

Orientierungswerte (SOW) von 50/40 dB(A) tags/nachts (s. Kapitel 2.1) 

ü die mit 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts angesetzten, rechtlich anerkannten Schwel-

lenwerte der Gesundheitsgefährdung 

ü der gemäß Arbeitshilfe Bebauungsplanung Brandenburg angesetzte schalltechnische  

Orientierungswert (SOW) für wohnungszugehörige Außenwohnbereiche und Verkehrs-

lärm von 65 dB(A) tags (s. Kapitel 2.2.3.2) 

Da keine nach Nullfall und Planfall getrennten Prognoseverkehrswerte 2030 vorlagen (d. h, 

eine Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 33a lag nicht vor), konnten die planindu-

zierten Auswirkungen nicht ermittelt werden.  

Der Bebauungsplan ermöglicht zusätzliche Bebauung (und damit auch zusätzliche Kfz-Ver-

kehre) nur in einem geringen Umfang. Die planinduzierten Auswirkungen im Hinblick auf die 

Verkehrsschallimmissionen der schutzwürdigen Nachbarschaft des Bebauungsplans und der 

schutzwürdigen Nutzungen im Plangebiet selbst können daher als vernachlässigbar eingestuft 

werden.  
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5 Schallemissionen und Berechnungsmodell 

5.1 Straßen 

Berücksichtigte Straßen 

Von den übergeordneten Straßen wurden in den schalltechnischen Berechnungen die beiden 

Bundesautobahnen A 10 und A 111 sowie die Bundesstraße B 96 (Hauptstraße in der Ortslage 

Birkenwerder und Oranienburger Straße in der Ortslage Hohen Neuendorf) berücksichtigt. 

Von den untergeordneten Straßen innerhalb der Gemeinde Birkenwerder wurden nur die Ha-

velstraße und die Industriestraße berücksichtigt. 

Rechnerisch berücksichtigte zulässige Höchstgeschwindigkeiten  

Für die berücksichtigten Straßenabschnitte wurden folgende Eingangswerte angesetzt  

(AS ï Anschlussstelle; tags ï 6 bis 22 Uhr; nachts ï 22 bis 6 Uhr): 

ü für die BAB A 10 und die BAB A 111 

130 km/h für Pkw und Motorräder sowie 80 km/h für Lkw1 und Lkw2 jeweils für tags 

und nachts  

ü für die B 96 von der AS Birkenwerder bis Margaretenstraße 

50 km/h für alle Fahrzeugkategorien für tags und nachts 

ü für die B 96 zwischen Margaretenstraße und Bushaltestelle Am Spargelfeld 

50 km/h für tags und 30 km/h für nachts jeweils für alle Fahrzeugkategorien 

ü für die B 96 zwischen Bushaltestelle Am Spargelfeld und Höhe Gebäude Oranienburger 

Straße 44  

30 km/h für tags und nachts für alle Fahrzeugkategorien (Altenheim) 

ü für die B 96 zwischen Gebäude Oranienburger Straße 44 b und Höhe Himmelspagode 

50 km/h für tags und 30 km/h für nachts jeweils für alle Fahrzeugkategorien 

ü für die B 96 südlich Höhe Himmelspagode 

50 km/h für tags und nachts jeweils für alle Fahrzeugkategorien 

ü für Havelstraße und Industriestraße (Tempo 30-Zone) 

30 km/h für tags und nachts jeweils für alle Fahrzeugkategorien 

Fahrbahndeckschichten 

Im Rahmen des Vorhabens "6-streifiger Ausbau der A 10 östl. AS Oberkrämer bis westl. AD 

Schwanebeck" hat der Planfeststellungsbeschluss /52/ für die BAB A 10 östlich der AS Bir-

kenwerder zwischen Bau-km 172+656,587 und 175+600,000 als Fahrbahnbelag "Offenpori-

gen Asphalt" vorgesehen. Der Planfeststellungsbeschluss führt dazu auf Seite 47 aus: 

"Da die Fahrbahnen durchgängig, also sowohl in der Beton- als auch in der Asphaltbau-

weise, einen lärmmindernden Belag erhalten, wird bei der Emissionsberechnung ein Korrek-

turfaktor von minus 2 dB(A) berücksichtigt." 

In der schalltechnischen Untersuchung zum Vorhaben "6-streifiger Ausbau der A 10 östl. AS 

Oberkrämer bis westl. AD Schwanebeck" ist in der Anlage 4 ausgeführt: 

ü Einsatz Fahrbahnbelag DStrO = -5 dB(A) 

ü von Bau-km 172+656,587 bis Bau-km 175+600 

ü Länge = 2.943,413 m 
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Im Bericht zur Lärmaktionsplanung Stufe 3 /53/ ist zum Fahrbahnbelag näher ausgeführt, 

dass es sich um Offenporigen Asphalt mit Kornaufbau 0/8 (OPA 0/8) handelt. 

Gemäß der zum Zeitpunkt der Planfeststellung noch anzuwendenden Berechnungsvorschrift 

RLS-90 /28/ war dem Fahrbahnbelag OPA 0/8 gemäß /29/ für Außerortsstraßen mit zulässi-

gen Höchstgeschwindigkeiten > 60 km/h ein Korrekturwert DStro = -5 dB(A) zu berücksichti-

gen. 

Die aktuelle Berechnungsvorschrift RLS-19 weist in Tabelle 4a (s. Tabelle 5) zwei verschie-

dene Offenporige Asphalte aus PA 11 und aus PA 8 aus. Entsprechend der o. g. Spezifikation 

werden in der vorliegenden Untersuchung für PA 8 Korrekturwerte DSD,SDT von -5,5 dB(A) 

für Pkw und -5,4 dB(A) für Lkw angesetzt. 

Für den Bereich der BAB A 10 bis Bau-km 172+656,587 und für die BAB A 111 wurde als 

Fahrbahndeckschicht nicht geriffelter Gussasphalt oder eine akustisch gleichwertige Deck-

schicht mit DSD,SDT = 0 dB(A) berücksichtigt.  

Für die B 96 wird im berücksichtigten Abschnitt durchgängig nicht geriffelter Gussasphalt 

oder eine akustisch gleichwertige Fahrbahndeckschicht mit DSD,SDT = 0 dB(A) angesetzt. 

Die Havelstraße ist 

ü im westlichen Bereich vom Erlenkamp bis zur Kurve in Höhe des Gebäudes Havelstraße 

63G unbefestigt (Schotterweg)  

DSD,SDT = 0 dB(A) 

ü ab der Kurve bis zum Stolper Weg besteht die Fahrbahndeckschicht aus Betonplatten 

DSD,SDT = 0 dB(A) 

ü zwischen Stolper Weg und Industriestraße besteht die Fahrbahndeckschicht aus Asphalt-

beton mit DSD,SDT = 0 dB(A) 

ü zwischen Industriestraße bis kurz vor der Einmündung in der B 96 besteht die Fahrbahn-

deckschicht aus Kopfsteinpflaster mit DSD,SDT = 5 dB(A) bei 30 km/h 

Steigungen/Gefälle: DLN abschnittsweise  

DLN wird vom Berechnungsprogramm automatisch ermittelt. Aus Übersichtlichkeitsgründen 

wurde auf eine separate Darstellung verzichtet.  

Zuschlag für Mehrfachreflexionen: Drefl(hBeb,w) abschnittsweise 

Drefl(hBeb,w) wird vom Berechnungsprogramm automatisch ermittelt. Aus Übersichtlichkeits-

gründen wurde auf eine separate Darstellung verzichtet.  

Knotenpunkte und Kreisverkehre 

Vorhandene Knotenpunkte und Kreisverkehre befinden sich mehr als 120 m vom Plangebiet 

entfernt. Diese haben für das Plangebiet selbst keinen pegelerhöhenden Einfluss mehr. Auf 

eine Berücksichtigung wurde daher verzichtet. 

Lärmschutzbauwerke 

Im Rahmen des Vorhabens "6-streifiger Ausbau der A 10 östl. AS Oberkrämer bis westl. AD 

Schwanebeck" wurden entlang der BAB A 10 mehrere Lärmschutzbauwerke (Lärmschutz-

wände und -wälle) errichtet. Die entsprechenden Angaben dazu sind in der Tabelle 10 zusam-

mengestellt.  






































































